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4. Sitzung des Ausschusses für
Schule, Jugend, Sport und

Senioren
30.05.2024



Stadt Ratzeburg  
Ratzeburg, 23.05.2024 

 
- Ausschuss für Schule, Jugend und Sport -  
 
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 4. Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Sport und Senioren am 

Donnerstag, 30.05.2024, 19:00 Uhr, 
in die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, Raum 0.15 

Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg 
 

eingeladen. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie 
verhindert sind. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung 
über die Nichtöffentlichkeit von 
Tagesordnungspunkten  

 

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift 
vom 08.02.2024  

 

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 
08.02.2024  

SR/BerVoSr/579/2024 

Punkt 5 Bericht der Verwaltung  SR/BerVoSr/578/2024 
Punkt 5.1 Bericht der Verwaltung; hier: Jährlicher 

Schulbericht inkl. Prognose  
SR/BerVoSr/576/2024 

Punkt 5.2 Bericht der Verwaltung; hier: Inklusion: Fragen an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ratzeburger Werkstätten des Lebenshilfewerkes  

SR/BerVoSr/569/2024 

Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschläge von 
Einwohnerinnen und Einwohnern  

 

Punkt 7 Arbeitsbericht der Archivgemeinschaft für das Jahr 
2022  

SR/BeVoSr/780/2023 

Punkt 8 Angelegenheiten der Lauenburgischen 
Gelehrtenschule  

SR/BerVoSr/577/2024 

Punkt 9 Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über 
die Benutzung von Obdachlosenunterkünften  

SR/BeVoSr/959/2024/2 

Punkt 10 Angelegenheiten der Diakonie; hier: Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 
82 GO  

SR/BeVoSr/975/2024 

Punkt 11 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Bildung eines Beirates für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) 

SR/BeVoSr/988/2024 



der Stadt Ratzeburg  
Punkt 12 Wohlfahrtsverbände; hier: Vorstellungs der 

Alkohol- und Drogenberatung gGmbH  
SR/BerVoSr/591/2024 

Punkt 13 Wohlfahrtsverbände; hier: Unterstützung für den 
Förderverein Hospiz Mölln e. V.  

SR/BeVoSr/006/2024 

Punkt 14 Seniorenbeirat; hier: Errichtung einer 
Querungshilfe auf der Bundesstraße 208 
(Schweriner Straße)  

SR/BerVoSr/592/2024 

Punkt 15 Anträge   
Punkt 16 Anfragen und Mitteilungen   
Punkt 17 Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden   
 

 
Matthias Radeck-Götz 
Vorsitzender 
 

 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 22.05.2024 
 SR/BerVoSr/579/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   Martin Gutzeit  FB/Az:  
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 
08.02.2024 
 

Zusammenfassung: 
In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu 
berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht 
kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.  
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Colell, Maren am 21.05.2024 
 

 
 
Top  8 - 3. Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport v. 08.02.2024 
 
Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften 
Vorlage: SR/BeVoSr/959/2024 
 
Beschluss: 
Der ASJS empfiehlt,  der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung 
beschließt,die novellierte Satzung der Stadt Ratzeburg, über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften wie vorgelegt zu beschließen und gleichzeitig die bislang 
gültige Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften vom 22. Juni 2015 außer Kraft zu setzen. 
 
In der Stadtvertretersitzung vom 18.03.2024 wurde über den Sachunterschied zwischen 
Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit debattiert mit der einstimmigen Abstimmung über 
eine Verweisung zurück in den ASJS. Die CDU-Fraktion bat im Detail um Anpassung der 
Formulierung im Satzungsentwurf.  
 
 
Top  9 - 3. Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport v. 08.02.2024 
 
Angelegenheiten der Diakonie; hier: Erweiterung des öffentlich-rechtlichen Vertrages  
Stadt/Diakonie 

Ö  4Ö  4
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Vorlage: SR/BeVoSr/961/2024 
Beschluss: 
Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung beschließt 
die dieser Beschlussvorlage anliegende Erweiterung des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zwischen der Diakonie und der Stadt Ratzeburg. 
 
Die STV beschloss einstimmig am 18.03.2024. Der Vertrag wurde beidseitig unterzeichnet. 
 
 
Top  10 - 3. Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport v. 08.02.2024 
 
Bildung eines Beirates für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) 
der Stadt Ratzeburg 
Vorlage: SR/BeVoSr/960/2024 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport / der Hauptausschuss empfiehlt der 
Stadtvertretung, auf Basis der vorliegenden Satzung die Bildung eines Beirates für die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt Ratzeburg zu 
beschließen. 
 
Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport / der Hauptausschuss empfiehlt der 
Stadtvertretung, die bestehende Geschäftsordnung über die Arbeit der bzw. des Be-
auftragten für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Ratzeburg (Behindertenbe-
auftragte/r) aufzuheben. 
 
Der Hauptausschuss und die Stadtvertretung würden es begrüßen, wenn das Amt 
Lauenburgische Seen zu gegebener Zeit dem Inklusionsbeirat beitreten würde. 
 
Nachdem die Stadtvertretung am 18.03.2024 die Einrichtung eines Inklusionsbeirates 
einstimmig beschlossen hatte, wurde seitens der Verwaltung zum 02.04.2024 der Aufruf zur 
Bewerbung veröffentlicht. Die Bewerbungsphase lief bis zum 22.05.2024. Die Bewerbungen 
werden nachfolgend im Hauptausschuss beraten. Bislang sind sechs Bewerbungen 
eingegangen. Eine siebte ist angekündigt. 
 
 
 
 

Mitgezeichnet haben: 
  
 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 23.05.2024 
 SR/BerVoSr/578/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   Martin Gutzeit  FB/Az:  
 
 

Bericht der Verwaltung 
 

Zusammenfassung: 
Der ASJS nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Colell, Maren am 21.05.2024 
 

 

Sachverhalt: 
 
Kindertagesstätten: 
 
Im Mai wurden 593 Kinder in den Ratzeburger Kitas betreut. Diese unterteilten sich in 112 
U3 und 484 Ü3 Kinder. Gemäß der Kitadatenbank stehen für den Monat Mai 2024 aktuell 47 
Ratzeburger Kinder auf der Warteliste. Diese unterteilen sich in 30 U3 und 17 Ü3 Kindern. 
Die Anzahl auswärtig betreuter Ratzeburger Kinder beträgt 121. Es wurden im Januar 
außerdem 31 auswärtig wohnende Kinder in den Ratzeburger Kitas betreut. Weiterhin 
wurden im Januar 34 Ratzeburger Kinder von Tagespflegmüttern innerhalb Ratzeburgs 
betreut (21 U3 und 13 Ü3 Kinder). 
 
Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte "Zipfelmütze" Ratzeburg muss aufgrund eines 
Wasserschadens teilsaniert werden (es wurde im letzten Bericht der Verwaltung berichtet). 
Der KiTa-Betrieb muss verlagert werden, die entsprechende Planung für eine Container-
Unterbringung am Standort der Kirchengemeinde St.Georgsberg erfolgt durch Planung des 
FB6 in Verbindung mit dem Architekten Streich-Grage und dem Träger der Kindertagestätte. 
Durch Aufstellung der Planungskosten stellte sich heraus, dass die Versicherung des 
Trägers nicht die gesamten Kosten decken wird. Stadt Ratzeburg, Träger und die 
Versicherungen prüfen derzeit, wie die entsprechenden Mehrkosten aufgefangen werden 
können.  

 
 
Die Situation bei den Obdach- und Wohnungslosen stellt sich wie folgt dar: 
 

Anzahl der geflüchteten Personen: 115 

Anzahl der angemieteten 40 

Ö  5Ö  5
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Objekte/Wohnungen: 

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 1 

  

Anzahl der geflüchteten Personen (Ukraine): 112 

Anzahl der angemieteten 
Objekte/Wohnungen: 41 

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 0 

  

  

Anzahl der unbesetzten Objekte/Wohnungen:  6 

 
_______________________________________________________ 
 

  

Anzahl der obdachlosen Personen: 18 

Anzahl der angemieteten 
Objekte/Wohnungen: 2 

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 6 

  

  

Anzahl der unbesetzten Objekte/Wohnungen:  5 

 
weitere aktuelle Informationen zur derzeitigen Unterbringung: 
 

• Bisher konnten 7 ukrainische Familien erfolgreich die von der Stadt angemieteten 
Wohnungen selbst anmieten. 

 

• In der 24. Kalenderwoche wird eine 7-köpfige Familie erwartet, die untergebracht 
werden muss 

 

• Aufgrund eines Brandes ist Wohnung 11 in der Obdachlosenunterkunft derzeit nicht 
bewohnbar. Die Instandsetzung wurde bereits in Auftrag gegeben. 

 

• Innerhalb kurzer Zeit sind 4 Obdachlose ausgezogen. Nächste Woche wird auch eine 
Familie ausziehen, und zum 01.06.2024 wird voraussichtlich eine weitere Person 
ausziehen bzw. die Unterkunft verlassen 
 
Gründe hierfür sind/waren: 
- Eine Person hielt sich tatsächlich gar nicht in der Unterkunft auf. 
- Ein anderer musste aufgrund seiner schlechten Gesundheitslage ins Krankenhaus. 
- Eine Person wurde nach Geesthacht zum Johanniter-Krankenhaus gebracht. 
- Die Übrigen haben eine Wohnung finden können. 

 
Seniorenbeiratswahlen:  
Im kommenden Hauptausschuss am 03.06.2024 werden sich 13 Bewerber:innen für  die 
Mitarbeit im Seniorenbeirat  vorstellen.  
 
  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 24.04.2024 
 SR/BerVoSr/576/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

23.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   Astrid Jessen  FB/Az: 20 00 05 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Jährlicher Schulbericht inkl. 
Prognose 
 

Zusammenfassung: 
Berichterstattung gemäß Vorgaben des Bürgermeisters  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 24.04.2024 
Colell, Maren am 16.04.2024 
 

 

Sachverhalt: 
Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtwesens gegenüber dem ASJS 
durchgeführt. Ihm ist jährlich zwei Mal ein schriftlicher Bericht vorzulegen. 
Der jährliche Schulbericht inklusive Prognose ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
  
 

Ö  5.1Ö  5.1



Stadt Ratzeburg und Schulverband Ratzeburg  
Jährlicher Schulbericht inklusive Prognose im März/April 2024 
 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

1. Schulen und Schulverwaltung 

2. Schulverband Ratzeburg 

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung 

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume 
3.2 Schülerzahlenentwicklung 

4. Klassenfrequenzen 

5. Schülerbeförderungskosten 

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten  
5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten 

 
6. Schülerwanderbewegungen 

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen 
6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen 

 
 
 
 
1. Schulen und Schulverwaltung  

 
Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im 
Schulverband Ratzeburg.  
 
Der Schulverband Ratzeburg ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten 
Vorstadt und St. Georgsberg, des Förderzentrums mit Förderschule „Pestalozzischule“ 
sowie der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagsschule.  
 
Die Verwaltungsgeschäfte und Aufgaben der Finanzbuchhaltung werden durch die Stadt 
Ratzeburg wahrgenommen. Der Verwaltungskostenbeitrag zu Gunsten der Stadt 
Ratzeburg wird jährlich auf Basis der KGSt-Veröffentlichung „Kosten eines 
Arbeitsplatzes“ unter Zugrundelegung der Personalkosten sowie Sachkostenanteile 
ermittelt und angepasst. Er beträgt im Haushaltsjahr 2024 476.000,00 €. 
 
Die Stadt Ratzeburg ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische 
Gelehrtenschule“ (Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).  

 
 
 
 
2. Schulverband 

 

Der Haushaltsplan des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1. Im Ergebnisplan mit 

o einem Gesamtbetrag der Erträge auf  6.778.300 € 
o einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.778.300 € 

Ö  5.1Ö  5.1
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o einem Jahresüberschuss         0 € 
o einem Jahresfehlbetrag         0 € 

 
2. Im Finanzplan mit 

o einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit auf    6.667.600 €   

o einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit auf    6.266.400 € 

o einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- 
Tätigkeit auf      2.599.600 € 
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf der Finanzierungs- 
Tätigkeit auf      3.416.900 € 

 
festgesetzt. 

                               
Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei 
auf die Stadt Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt. 
 
 
 
Die Verbandsumlagen 2024 betragen     5.192.000,00 €.   

 
 
 
 
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung 

 
3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume 
 

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:  
 
a) Grundschule Ratzeburg mit z.Zt. 746 SchülerInnen, davon  
 
a1) Standort Vorstadt:  

Zurzeit werden insgesamt 347 Schüler in 16 Klassen unterrichtet.  
Es stehen 15 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume, von denen einer als 
Lernwerkstatt und einer als Schulsozialarbeiterraum genutzt wird, zur Verfügung. 
Ferner sind 6 Fachräume (Musik, Bücherei, Kunst, Werken, Lehrküche, PC-Raum) 
vorhanden.  
 
Prognose 
Für das Schuljahr 2024/2025 liegen zurzeit Anmeldezahlen in Höhe von 94 vor, so 
dass voraussichtlich wieder eine Vierzügigkeit der 1. Klassen entsteht.  
 

a2) Standort St. Georgsberg: 
Zurzeit werden 399 SchülerInnen in 17 Klassen (inklusive einer DaZ-Klasse) 
unterrichtet. 
Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 4 davon werden von der Offenen 
Ganztagsschule, einer als DaZ-Klassenraum und OGS-Raum, einer als 
Computerraum und einer als Konferenz-/Mehrzweckraum für die gesamte 

Grundschule Ratzeburg genutzt. Ferner verfügt die Schule über 4 Gruppenräume, 
von denen 2 als Klassenraum genutzt werden. Zusätzlich verfügt dieser 
Grundschulstandort über 3 Fachräume (Musik/Bücherei, Kunst, Werken). 
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Prognose 
Im Schuljahr 2024/2025 wird lt. vorliegender Anmeldezahlen (z. Zt. 99) abhängig von 
den einzuschulenden DaZ-Kindern voraussichtlich eine Vier- bzw. Fünfzügigkeit der 
1. Klassen entstehen.  
 
 

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)  
 
Zurzeit werden 67 SchülerInnen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. Stufe 
umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die 
Klasse 9. Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer 
Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der SchülerInnen 
gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren. 
 
Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen 
Kreisgebiet besucht. 
 
17 SchülerInnen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell und 
räumlich der Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich aber der Förderschule 
angegliedert. Die Flex-Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der 
Förderschule zur Gemeinschaftsschule. Die Schüler/innen werden sowohl von 
Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der Pestalozzischule betreut. 
 
Es stehen 6 Klassenräume und 3 Fachräume (Musik, Kunst, PC-Raum) zur 
Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft und Werken werden die Räume des 
Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt 
 
137 SchülerInnen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in 
integrativen Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut. 
 
Mit der Maßnahme „KiM“ (Kind im Mittelpunkt) wurde im Schuljahr 2022/2023 
begonnen. Aufgrund der schwerwiegend beeinträchtigten sozialen und emotionalen 
Entwicklung vieler Grundschüler*innen können diese nicht am Regelunterricht an den 
Grundschulen teilnehmen.  
Gemeinsam mit dem Kreisschulamt wurde ein Konzept zur externen Beschulung 
dieser Schüler*innen durch das Förderzentrum erarbeitet. 
Ziel des Förderzentrums ist es, diese Schüler*innen so zu beschulen und hierbei die 
Eltern verpflichtend miteinzubeziehen, dass die Kinder in ihre ursprüngliche Klasse 
der jeweiligen Grundschule integriert werden können. 
Es handelt sich hier also um eine temporär-intensivpädagogische Maßnahme. Sie ist 
auf 6 Schüler*innen ausgerichtet. Die jeweiligen Kinder verbleiben so lange in der 
Eingangsphase bis eine Integration an ihrer Regelschule möglich ist, längstens 
jedoch 3 Jahre. Zur Zeit dieser Berichterstellung besuchten 6 Schüler*innen diese 
Maßnahme. Es besteht eine Warteliste, so dass frei werdende Plätze vollständig 
nachbesetzt werden. 
 
 
Prognose 
Für das kommende Schuljahr werden nach derzeitigem Stand 67 Schüler und 
Schülerinnen an der Pestalozzischule betreut.  
. 
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c) Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen 
 
Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet 
und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, 
im April 2013 nach dorthin umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 
fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 vier weitere 
Klassenräume bezogen werden konnten. 
 
Zurzeit werden insgesamt 633 SchülerInnen in 27 Klassen und 17 SchülerInnen in 1 

Flexklasse unterrichtet. Zusätzlich werden 16 ukrainische Flüchtlingskinder der 
Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 8 in einer gesonderten Lerngruppe beschult. Weitere 19 
ukrainische Schüler und Schülerinnen sind in den Regelklassen voll integriert. 
Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung. Zusätzlich können zwei 
Fachräume (Musik, Kunst) als Klassenräume genutzt werden.  
 
Die Gemeinschaftsschule ist bereits seit Herbst 2011 Standort für die kreisweite 
pädagogische Sondermaßnahme „Auszeit“, in der, initiiert durch die Untere 
Schulaufsicht, Jugendliche temporär Aufnahme finden und im Sinne der Schulpflicht 
beschult werden, die im Regelbetrieb und der Klassengemeinschaft aufgrund ihrer 
sehr individuellen Entwicklung und Problemstellung erheblich Schwierigkeiten haben. 
Die „Auszeit“ erhielt zum Schuljahresbeginn 2015/16 die neue Bezeichnung das 
Insight-Team. Bislang blieben die Schüler*innen des Insight-Teams an ihren 

bisherigen Schulen gemeldet. Seit Herbst 2021 sind sie an der GLS gemeldet. Die 
Schülerzahl ist unbeständig. Zurzeit werden zusätzlich 6 Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 durch das Insight-Team betreut. 
 
 
 
 
Prognose 
Die Schule rechnet mit 98 Neuanmeldungen für den nächsten 5. Jahrgang. Nach 
jetzigem Planungsstand ergeben sich folgende Zügigkeiten: 

Jahrgang Paralellklassen 

5 5 

6 5 

7 3 

8 5 

9 5 

10 3 

Flex 1 

Lerngruppe „Ukraine“ 1 

 
 
 

d) Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“ 
Zurzeit werden 794 SchülerInnen in 28 Klassen und 9 Kursen unterrichtet.  
Nach einer langen und intensiven Vorbereitungsphase wurde zum Schuljahresbeginn 
2022/2023 an der LG das Kabinettsystem eingeführt. Dies bedeutet, dass – 
abgesehen von den vier Schülerarbeitsräumen und den zwei Räumen für die 
Schulsozialarbeit – alle anderen Räume in Kabinette gemäß dem Lehrraumsystem 
umgewandelt worden sind. Es gibt 52 Lehrerkabinette. Das betrifft sowohl den 
Klassen- als auch den Fachraumtrakt. Dieses sehr individuelle System wird als stetig 
fließender Prozess über die nächsten Jahre weiterentwickelt und ständig verbessert 
werden. Dabei teilen sich je nach Unterrichtsdeputat bis zu drei Lehrer ein Kabinett. 
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Bedingt durch die OAPVO (Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und 
der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) wurde in der 
Oberstufe für die Fächer weitestgehend ein Kurssystem eingerichtet (s. Klassenstufe 
11 und 12, S. 11).  
 
Aktuell hat die LG eine Klasse mit 8 ukrainische Schüler*innen des 8. und 9. 
Jahrgangs. Diese Schüler*innen werden von vier Lehrkräften aus dem Kollegium 
unterrichtet, gehen aber in den Fächern Englisch, Kunst und Sport in den Unterricht 
der regulären Klassen.  
 
 
Prognose 
Aufgrund der bisherigen erfolgten Anmeldungen (129 Schüler*innen) werden im 
nächsten Schuljahr in der Unterstufe 5 neue 5. Klassen eingerichtet. Im 6. Jahrgang 
wird es 6 Klassen geben. 
Wie sich der Schienenunterricht im nächsten Schuljahr darstellen wird, steht noch 
nicht fest. Die Wahlen zum neuen 11. Jahrgang haben noch nicht abschließend 
stattgefunden. Der Schienenunterricht des jetzigen 11. Jahrgangs wird im 
kommenden 12. Jahrgang fortgeführt. 
 
Das Buchungssystem „mrbs“ findet weiterhin Anwendung, um z. B. einen der beiden 
PC-Räume zu blocken oder Klassenarbeiten sowie Klausuren einzutragen. 
 

 
 
e)  Offene Ganztagsschule 

 
Ab dem 01.02.2023 besteht durch Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für 
die Einrichtung „Offene Ganztagsschule“ und über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
die Möglichkeit, die Früh-, Spät- und Kernbetreuung für 1, 2, 3, 4 oder 5 Tage/Woche zu 
buchen. Auch ist es jetzt möglich, die Früh- und Spätbetreuung unabhängig von der 
Kernbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Ferienbetreuung erfolgt jedoch wie bisher nur 
für die Teilnehmer*innen des Offenen Ganztagsangebotes und ist nicht einzeln buchbar. 

 
 
 
 
Derzeitig ist der Sachstand der Offenen Ganztagsschule wie folgt: 
 
Gesamtzahlen 
 
Kernbetreuung 5 Tage   204 Schülerinnen und Schüler 

   4 Tage     26 Schülerinnen und Schüler 
   3 Tage    135 Schülerinnen und Schüler 
   2 Tage      28 Schülerinnen und Schüler 
   1 Tag      14 Schülerinnen und Schüler 
    Gesamtzahl:  407 Schülerinnen und Schüler 
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Frühbetreuung 5 Tage   20 Schülerinnen und Schüler 
 
   4 Tage     0 Schülerinnen und Schüler 
   3 Tage   12 Schülerinnen und Schüler 
   2 Tage   11 Schülerinnen und Schüler 
   1 Tag   17 Schüler*in 
    Gesamtzahl: 60 Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
Spätbetreuung 5 Tage   12 Schülerinnen und Schüler 

   4 Tage     1 Schülerinnen und Schüler 
   3 Tage   12 Schülerinnen und Schüler 
   2 Tage     0 Schülerinnen und Schüler 
   1 Tag     6 Schülerinnen und Schüler 
    Gesamtzahl:  31 Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
Die Anmeldung zur Mittagsverpflegung entfällt, da seit dem 01.08.2022 das 
Mittagessen über Kitafino von den Eltern direkt gebucht wird. 
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Personal Hauptamtlich 41 

 davon 16 i-Stellen  4 

 davon Erzieher 7 

 davon 

Schulsozialarbeiter/innen 

2 

 davon z. Zt. nicht besetzt 

aufgrund von Elternzeit und 

Langzeiterkrankung 

5 

 Arbeitsstunden insgesamt 1072,2 h / Woche 

 davon für Schulsozialarbeit 68 h / Woche 

 davon reine 

Betreuungsstunden ohne 

Leitung, Schulsozialarbeit, 

Mensa- und Shuttleaufsicht 

782 h / Woche 

 FSJ-Kräfte 3 

 Praktikanten und 

Praktikantinnen 

5 

 PiA - 

 
Geplante bzw. schon angelaufene Kurse, AG’s, Projekte und Kooperationen: 
 
„Stärker mit Games“/ PC-Kurs 
 

AGs (OGS intern) 
- Kinderfit 
- Gartenwerkstatt 
- Kochen 
- Pokemon-Tausch-Projekt 
- Aktiv-Kids (Besuch von Wald u. Spielplätzen in der Nähe) 
- Spiel und Spaß zum Wochenausklang 
- Fußball 
 
Honorarkurse (extern) 
- Holzwerkstatt 
- Kochkurse 
- Sport mit Stefano 
- Computerkurs I und II 
 
Kooperationsprojekt (RSV/KSV) 
- Sport-/Ballsportkurs 
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Wird für die OGS Ratzeburg wie in den anderen Städten des Kreises mit einem 
Betreuungsschlüssel von 1:13 angenommen, so ergibt sich folgende Berechnung der 
Betreuungsstunden exklusive der Stunden für Schulsozialarbeit, Mensadienste und 
Verwaltungsaufgaben:   
 

 notwendige 

Betreuungsstunden gem. 

Betreuungsschlüssel 

Ist-Betreuungsstunden 

GS St. Georgsberg 339,6 h/Woche 382,3 h/Woche 

GS Vorstadt 302,7 h/Woche 354,7 h/Woche 

GLS 20 h/Woche (Besonderheit: 

Die GLS hat keine 13 

Kinder, dennoch müssen 

Minimum 2 MA anwesend 

sein)  

45,00 h/Woche  

 
Die tatsächlichen Betreuungsstunden wären ausreichend. Jedoch kommt es aufgrund 
unbesetzter Stellen und Krankheitsausfällen, vor allem am Standort St. Georgsberg 
zu personellen Engpässen. 
 
 

Räumlichkeiten 

Ganze Räume   34 

-davon in Doppelnutzung 13 

½ Räume 8 

Seit 1.4.2022 sind zu den vorhandenen Räumlichkeiten die Räume des ehemaligen 
Stellwerks in der Riemannstraße dazugekommen. Ein weiterer Raum des 
Ratzeburger Sportvereins wurde angemietet. Zusätzlich wurde die Festwiese der 
Ratzeburger Schützengilde für das Freispiel mietfrei zur Verfügung gestellt. 
Außerdem wurde auf dem Gelände der Riemannsportplatzanlage im Bereich 
„ehemalige Kopfballanlage“ Raum zum Spielen gewonnen. Dieser Bereich wurde 
eingezäunt und soll mit Reckstangen und einer Sandkiste ausgestattet werden. 
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3.2 Schülerzahlenentwicklung  
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Erläuterung:  Standort Vorstadt umfasst ab 2013 die Schüler der Grundschule und der Gemeinschaftsschule. Seit 

                                      Beginn dieses Schuljahres ist hier auch die Flexklasse  untergebracht. 
        Standort ehem. Realschule umfasst ab 2013 die Schüler der  Pestalozzischule . 
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4. Klassenfrequenzen 

 
 
Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, 
wie viele Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind. 
 
 
Gymnasium: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e gesamt Ukrainisc

he 
Flüchtlin
gskinder 

5. Klasse 24 24 28 22 23 146  

6. Klasse 25 22 23 24 -   94  

7. Klasse 22 25 25 26 -   98  
8. Klasse 23 23 21 24 26 117  

9. Klasse 20 24 20 21 22 107   4 

10. Klasse 22 24 20 19 -   85  

11. 
Klasse/Q1 

Q B 18 Q E 12 Q S 22 Q W 14 -   66  

12. Klasse/-
Q2 

Q B 15 Q E 18 Q P   8 Q S 19 Q W 21   81  

13. Klasse - - - - - -  

 
 
 
 
Gemeinschaftsschule: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d Klasse e Klasse f   gesamt 

  5. Klasse 17 19 22 22 21 -   101 

  6. Klasse 20 26 23 - - -     69 

  7. Klasse 21 22 25 25 24 -   117 
  8. Klasse 21 20 26 26 23 -   116 

  9. Klasse 21 21 21 24 22 -   109 

10. Klasse 20 20 20 22 - -     82 

          

Flexklasse 8. Jg.=         5 9. Jg.= 12      17 

Insight 7. Jg.=   2 8. Jg.=   3 9. Jg.= 1      6 

DaZ-
Lerngruppe 
Ukraine 

5. Jg.= 5 6. Jg.= 7 7. Jg.= 3 8.Jg.= 1  16 
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Schulstandort St. Georgsberg: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d gesamt 

1. Klasse 23 23 23 24   93 
2. Klasse 21 23 20 19   83 

3. Klasse 24 23 22 22   91 

4. Klasse 21 19 24 22  86 

DaZ-Klasse 
insgesamt, 

46      46 

Davon 
ukrainische 
Flüchtlingskinder 

29      29 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schulstandort Vorstadt: 
 

Jahrgang 
Klasse a Klasse b Klasse c Klasse d gesamt 

  1. Klasse 25 23 23 23 94 

  2. Klasse 18 20 20 19 77 
  3. Klasse 21 23 21 20 85 

  4. Klasse 24 22 21 24 91 
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8. Schülerbeförderungskosten 

 
Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis seinerzeit ab dem 
01.08.2011 die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten wieder ein. 
Nunmehr wurde die Eigenbeteiligung durch Satzungsänderung zum Schuljahr 2019/2020 
wieder abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfallen daher diese Einnahmen.  
 
 
 

 
 
Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der 
Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung lag ab dem Schuljahr 
2015/16 bei jährlich 18,52 €. Aufgrund von Veränderungen im 
Schülerbeförderungsverfahren (Online Antragsverfahren) und der rückläufigen  
Fahrschülerzahlen erfolgte eine Kostenanpassung nach unten. Ab dem Schuljahr 
2019/2020 beträgt der Verwaltungskostenanteil für die Schulträger 16,39 €. 
 

 
 
5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten 

 
In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre 
dargestellt.  
Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu 
einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr. 
Die Kreise tragen nach dem Schulgesetz 2/3 der notwendigen 
Schülerbeförderungskosten, so dass bei dem Schulträger üblicherweise eine 
Drittelbelastung verbleibt. 
Ab dem Haushaltsjahr 2020 verzichtet der Kreis jedoch auf die Erhebung des 
gemeindlichen Schülerbeförderungsdrittels auf die Fahrkarten, um die Haushalte der 
Städte und Gemeinden finanziell zu entlasten. Es verbleibt aber die Aufteilung der 
Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr mit angemieteten Fahrzeugen 
von Dritten. Diese Schülerbeförderung wird insbesondere von den Schülerinnen und 
Schülern der Pestalozzischule in Anspruch genommen.  
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5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten 
 

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören 
die Ausgaben für die Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit zum 

Sachbedarf des Schulbetriebes, den der Schulträger zu tragen hat.  
Es handelt sich hierbei um nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten.  
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In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt 
 

 
 
Da aufgrund der pandemiebedingten Situation in den letzten Jahren der Schwimmunterricht 
nicht wie geplant stattfinden konnte, wird seitens der Schulen weiterhin versucht, den Ausfall 
in zu kompensieren. Das mit der Schülerbeförderung beauftragte Unternehmen hat zudem 
aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation mehrfach die Fahrpreise erhöht. Da für die 
Schüler*innen der Lauenburgischen Gelehrtenschule Sportfahrten zum Riemannsportplatz 
notwendig werden (Der Sportplatz Am Fuchswald ist aufgrund von aufwendigen 
Sanierungsarbeiten in diesem Haushaltsjahr nicht nutzbar, so dass zumindest für die 
Abiturvorbereitungen der Riemannsportplatz genutzt werden muss.), wird eventuell eine 
weitere Anpassung des Haushaltsansatzes im städtischen Nachtragshaushalt erforderlich. 

 
 
 
 
 

9. Schülerwanderbewegungen 
6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen 
 
 

       Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag, 
       29.09.2023, auswärtige Schulen besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu        
       entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. 
 
 

Grundschule       

Gemeinde Amtszugehöri
gkeit 

Schule Anzahl 
Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Sterley SV Sterley Grundschule 9 2.438,30 21.944,70  

Breitenfelde Amt 
Breitenfelde 

Grundschule 1 3.736,59   3.736,59  

Mölln Stadt Mölln Till-
Eulenspiegel
-Schule 

4 3.250,23 13.000,92  

Lübeck Stadt Lübeck GS ohne 
Angabe 

3 3.133,96   9.401,88  
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Sörup SV 
Mittelangeln 

Astrid-
Lindgren-GS  
-
Heimunterbri
ngung- 

1 1.161,12 1.161,12  

 SV Kappeln Gorch-Fock-
Schule 
-
Heimunterbri
ngung- 

1 3.444,86 3.444,86  

Gesamt:   19  52.270,68  

 
 
 
 
 
 
 

Gem.schule       

Gemeinde Amtszugeh. Schule Anzahl 
Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Lübeck Stadt Lübeck Verschieden
e GMS 

  3 2.556,33  7.668,99  

Berkenthin Amt 
Berkenthin 

GS- und 
GMS 
Stecknitz 

45 2.159,61 97.182,45  

Burg Amt Burg-
St.Michaelisd
onn 

GMS 1 2.270,77   2:270,77  

Mölln  GMS 13 2.809,62 36.525,06  

Sandesnebe
n 

Amt 
Sandesnebe
n-Nusse 

GMS   1 1.963,00   1.963,00  

Trittau SV Trittau Hahnheidesc
hule Trittau 

  1 1.839,33   1.839,33  

Büchen Amt Büchen    1 1.931,59  1.931,59  

Kappeln SV Kappeln Gorch-Fock-
Schule 

  1 2.537,68  2.537,68 Heim 

Bad 
Oldesloe 

Bad Oldesloe Ida-Ehre-
Schule 

  1 2.578,21 2.578,21  

Gesamt:   67  154.497,08  

 
 
 
 
 
 

Gymnasium       

Gemeinde Amtszug. Schule Anzahl 
Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Mölln  Marion-
Dönhoff-

35 1.972,72 69.045,20  
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Gymnasium 

Lübeck Stadt Lübeck Verschieden
e Gym 

 5 2.029,59 10.147,95  

Gesamt:   40  79.193,15  

 
 

Förderschule       

Gemeinde Amtszug. Schule Anzahl 
Schüler/inn
en 

SKB in € Gesamt in 
€: 

Beme
rkung 

Mölln Stadt Mölln Astrid-
Lindgren-
Schule f. 

1  3.199,87 3.199,37  

Gesamt:   1  3.199,37  

 
 
 
 
Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-
Holstein zu leisten: 
 

  SKB in € Anzahl 
Schüler/innen 

SKB in € 
gesamt: 

Freie 
Waldorfschule HL 

GS: Kl 1-4 1.045,00   1   1.045,00 

GemS: Kl 5-13    922,00   6   5.532,00 

Freie Schule Mölln Grundschule 1.045,00   8   8.360,00 

Freie Schule Mölln 
Infinitia e. V.  
Demokratische 
Schule 

GMS    922,00 20 18.440,00 

Grundschule 1.045,00   6   6.270,00 

Infinitia e. V.  
Demokratische 
Schule 
Montessori Schule 
Gudow 

GMS    922,00   1      922,00 

GS 1.045,00   4   4.180,00 

Haus Arild  FöZ 1.447,00   1   1.477,00 

Freie Schule 
Ratzeburg 

Grundschule 
 

1.045,00 
    

  5 
 

  5.225,00 

Freie Schule 
Ratzeburg 
Gesamt: 

GMS    922,00   7   6.454,00 

  61 60.091,00 
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6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen 

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag 

Ratzeburger Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden 

Diagramm zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 22.05.2024 
 SR/BerVoSr/569/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:     FB/Az:  
 
 

Inklusion: Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ratzeburger Werkstätten des Lebenshilfewerkes 
 

Zusammenfassung: 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ratzeburger Werkstätten des Lebenshilfewerkes 
haben Bürgermeister Eckhard Graf einen Fragekatalog zu Belangen von Inklusion in 
ihrem Alltagsleben überreicht   
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Wannags, Frauke am 22.05.2024 
Colell, Maren am 21.05.2024 
 

 

Sachverhalt: 
 
Bürgermeister Eckhard Graf besucht Ratzeburger Werkstätten des Lebenshilfewerkes 
 
Bei der Eröffnung der Ausstellung "Was machst denn du so?" in der Stadtbücherei 
Ratzeburg im vergangenen Herbst ist Bürgermeister Eckhard Graf von den anwesenden 
Mitarbeitern der Ratzeburger Werkstätten des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow zu einer 
Besichtigung eingeladen worden. Vor wenigen Tagen konnte er dieser Einladung endlich 
nachkommen. Geschäftsführerin Ines Mahnke und Werkstattrat Heinz Wedemann 
erläuterten ausführlich das Werkstattkonzept und präsentierten ihre Einrichtung in der 
Robert-Bosch-Straße.   
 

Ö  5.2Ö  5.2
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In den Ratzeburger Werkstätten arbeiten Menschen mit seelischen und / oder psychischen 
Behinderungen in ruhiger und positiver Atmosphäre und einem wertschätzenden 
Miteinander. Es gibt dort 30 Arbeitsplätze in den Bereichen Verpackung, Holzarbeiten, 
Hauswirtschaft, Fahrdienste, Küche und Gartenbereich. Eine besondere Außenstelle ist der 
neu eröffnete Werkstattladen in der Innenstadt Ratzeburgs. Hier bietet sich ebenso eine 
Tätigkeit im Verkauf an, wie auch ohne Kundenkontakt im Bereich der Gestaltung und 
Bestückung des Ladens sowie des begleitenden Online-Shops. Auch auf Außenarbeitsplätze 
in Unternehmen der freien Wirtschaft kann bei Wunsch und Bedarf vermittelt werden. Die 
Werkstatt bietet überdies Angebote zur beruflichen Bildung.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstätten hatten sich auf den angekündigten 
Besuch des Bürgermeisters gut vorbereitet und überreichten ihm einen unterschriebenen 
Fragenkatalog zu verschiedenen Anliegen, die Ihnen besonders wichtig waren. Könnte eine 
Bushaltestelle in Höhe der Feuerwache eingerichtet werden? Können die Sitzgelegenheiten 
im Wartehäuschen am Bahnhof instandgesetzt werden? Wann wird eine barrierefreie 
Toilette am Bahnhof gebaut? Kann der Eingang zur Kreissparkassenfiliale in der 
Ratzeburger Innenstadt barrierefrei gestaltet werden? Gefragt wurde aber auch nach mehr 
bezahlbaren, barrierefreien Sozialwohnungen oder besseren Busverbindungen in der 
Ratzeburger Vorstadt. Bürgermeister Graf versprach, sich mit all den gestellten Fragen zu 
befassen und eine Rückmeldung zu geben, was davon wann und wie umgesetzt werden 
kann. 
 
 
  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 17.05.2024 
 SR/BeVoSr/780/2023 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in: Martin Gutzeit  FB/Aktenzeichen: 352.02 
 
 

Arbeitsbericht der Archivgemeinschaft für das Jahr 2022 
 
Zielsetzung: 
 
kontinuierliche Berichterstattung 
 
 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 21.02.2023 
Colell, Maren am 21.02.2023 
 

 
Sachverhalt:  
 
Dem ASJS ist alljährlich ein Bericht der Archivgemeinschaft zur Kenntnis zu geben; 
der Bericht für das Jahr 2022 ist als Anlage beigefügt. 
 
Ergeben sich zu diesem Bericht Fragen, so setzten Sie bitte die Verwaltung davon in 
Kenntnis. Der Stadtarchivar steht dem ASJS dann in seiner Sitzung für weitere 
Auskünfte zur Verfügung.  
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Arbeitsbericht der Archivgemeinschaft für das Jahr 2022 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 16.05.2024 
 SR/BerVoSr/577/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   Martin Gutzeit  FB/Az:  
 
 

Angelegenheiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule 
 

Zusammenfassung: 
Mündlicher Bericht des Schulleiters Herrn Engelbrecht zu den aktuellen Themen der 
Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG).   
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 24.04.2024 
Colell, Maren am 16.04.2024 
 

 

Sachverhalt: 
Schulleiter Herr Engelbrecht wird zu den Angelegenheiten der LG berichten und steht für 
Fragen zur Verfügung.   
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 07.05.2024 
 SR/BeVoSr/959/2024/2 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

Hauptausschuss 03.06.2024 Ö 

Stadtvertretung 17.06.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in: Denkewitz, Sarena  FB/Aktenzeichen: 108-521-01 
 
 

Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die 
Benutzung von Obdachlosenunterkünften 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS empfiehlt, 
der Hauptausschuss empfiehlt, 
die Stadtvertretung beschließt, 
die novellierte Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften wie vorgelegt zu beschließen und gleichzeitig die  
bislang gültige Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von  
Obdachlosenunterkünften vom 22. Juni 2015 außer Kraft zu setzen.  
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 07.05.2024 
Denkewitz, Sarena am 03.05.2024 
 

 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung der Stadtvertretung vom 18.03.2024 wurde beschlossen, dass der 
Satzungsentwurf erneut im Fachausschuss beraten werden soll, um die 
Formulierung der Begrifflichkeiten Wohnungslose/ Obdachlose zu verdeutlichen.  
 
Da in der Stadt Ratzeburg in der Regel Obdachlose und nur in Ausnahmefälle 
Wohnungslose untergebracht werden, wurde der Satzungsentwurf im § 1 Abs. 2 wie 
folgt überarbeitet: 
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Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen und in 
Ausnahmefällen auch von sonstigen Wohnungslosen von der Stadt Ratzeburg 
bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 
Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist der Bürgermeister der Stadt Ratzeburg 
verpflichtet Personen, die sich hier für wohnungslos bzw. obdachlos erklären, 
unterzubringen. 
 
Um dieser Verpflichtung nachzukommen betreibt die Stadt Ratzeburg schon seit 
vielen Jahren Obdachlosenunterkünfte. Derzeit ist es das neugebaute „Schlichthaus“ 
in der Seedorfer Straße 33.  
 
Zudem werden Häuser bzw. Wohnungen im Stadtgebiet angemietet, soweit alle 
Plätze belegt sind oder aber eine andere Unterbringung geboten ist. 
Zur Sicherung eines geordneten Betriebes dieser öffentlichen Einrichtungen ist es  
erforderlich, Regelungen zu schaffen. Die bisherige Satzung aus dem Jahr 2015 
musste den Erfordernissen angepasst werden. Alle Änderungen wurden 
entsprechend hervorgehoben und zusätzlich ist zum Vergleich die Satzung aus dem 
Jahr 2015 beigefügt. 
 
In der Regel handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. Außerdem wurden die 
Bestimmungen zur Datenverarbeitung in § 13 der Satzung angepasst. 
 
Da im alltäglichen Sprachgebrauch die Wohnungs- und Obdachlosigkeit oft 
verwechselt oder gleichgesetzt werden, wurde die Begrifflichkeit der 
Wohnungslosigkeit mit in die Satzung aufgenommen. Wohnungslosigkeit ist der 
übergreifende Begriff, Obdachlosigkeit bezeichnet lediglich einen Teil der 
Wohnungslosigkeit.  
 
Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich 
abgesicherten oder eigenen Wohnraum verfügen, obdachlos sind, vorübergehend 
bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, in Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. 
Als obdachlos werden Menschen bezeichnet, die im öffentlichen Raum wie 
beispielsweise in Parks, Gärten, U-Bahnhöfen, Kellern oder Baustellen übernachten 
oder über die jeweiligen Ländergesetze der Sicherheit und Ordnung vorübergehend 
untergebracht sind. 
 
In der Sitzung des ASJS wurde beschlossen, dass der Entwurf der Neufassung der 
Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften wie 
folgt geändert wird: 
 
Im § 4 Nr. 4 Buchstabe e erfolgte die Ergänzung „Seedorfer Straße 33“. 
 
Im § 13 Abs. 1 Buchstabe j wurde im nachfolgenden Satz das Wort zwingend 
gestrichen: 
„Neben diesen Daten können zu Kontrollzwecken weitere Daten erhoben werden, 
soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich ist.“ 
 
Die beschlossenen Änderungen wurden in der Neufassung der Satzung der Stadt 
Ratzeburg über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte bereits eingepflegt.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: keine  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
- Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte vom 
22.06.2015 
- 240503 Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung der 
Obdachlosenunterkünfte  
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



Satzung 

der Stadt Ratzeburg 

über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung 

vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl. – H., S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

14.07.2023 (GVOBl. Schl.-H., S. 308), sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 

(GVOBl. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H., S. 564) wird nach 

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom XX.XX.XXXX folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 Rechtsform / Anwendungsbereich 

1. Die Stadt Ratzeburg betreibt die städtischen Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtung 
in der Form einer unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts. 
 

2. Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen und in Ausnahmefällen 
auch von sonstigen Wohnungslosen von der Stadt Ratzeburg bestimmten Gebäude, Wohnungen 
und Räume. Zu den Obdachlosenunterkünften gehören zurzeit zur Zeit insbesondere die 
Gemeinschaftsunterkünfte in der Seedorfer Straße 25 – 33, der Schweriner Straße 84, dem 
Seminarweg 1 und der Riemannstraße 3 in Ratzeburg. 
 

3. Die Obdachlosenunterkünfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der vorübergehenden 
Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen 
Wohnungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete 
Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. Zugewiesene Asylbewerber, 
Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler gelten im Sinne dieser Satzung als obdachlos, sofern sie 
nicht im Rahmen eines Mietverhältnisses untergebracht sind. 
 

4. Die Stadt Ratzeburg kann, sofern dafür ein Bedürfnis besteht, weitere Unterkünfte errichten oder 
anmieten bzw. nicht mehr benötigte Unterkünfte schließen. Solange die Unterkünfte für den 
Satzungszweck genutzt werden, sind sie Teil der öffentlichen Einrichtung. 
 

 

§ 2 Benutzungsverhältnis 

1. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf die 
Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art 
und Größe besteht nicht. 
 

2. Alleinstehende Personen können mit anderen alleinstehenden Personen gleichen Geschlechts 
zusammen in einem Raum bzw. einer Wohnung untergebracht werden. 
 

3. Mit der Einweisung und der Benutzung wird kein privatrechtliches Mietverhältnis zur Stadt 
Ratzeburg begründet. 
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§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 

1. Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der/die Benutzer/-in in die 
Obdachlosenunterkunft eingewiesen ist. Dies erfolgt i. d. R. durch schriftliche 
Einweisungsverfügung der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters der Stadt Ratzeburg oder 
deren/dessen Bevollmächtigte/-n. 
 

2. Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt regelmäßig durch schriftliche Verfügung der 
Stadt Ratzeburg. Soweit die Benutzung der Obdachlosenunterkunft über den in der Verfügung 
angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der 
tatsächlichen Räumung der Obdachlosenunterkunft. 
 

3. Das Benutzungsverhältnis kann jederzeit widerrufen werden, wenn 
a. der Grund der Einweisung entfällt; 
b. eine anderweitige Unterbringung (Umsetzung) aus wichtigen Gründen, die im Einzelnen 

bezeichnet werden müssen, geboten ist; 
c. der/die Benutzer/-in durch sein Verhalten dazu Anlass gibt, insbesondere, wenn er gegen die 

Bestimmungen dieser Satzung, der Benutzungsordnung oder sonstiger Regelungen der Stadt 
Ratzeburg zur Benutzung der Obdachlosenunterkünfte verstößt. 

 
 

§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 
 

1. Die als Obdachlosenunterkunft überlassenen Räumlichkeiten dürfen nur von den eingewiesenen 
Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 

2. Der/die Benutzer/-in der Obdachlosenunterkunft ist verpflichtet, die ihm/ ihr zugewiesenen 
Räumlichkeiten samt dem überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch 
ihre bestimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei Beginn 
übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeprotokoll aufzunehmen und vom 
Zugewiesenen zu unterschreiben. 
 

3. Veränderungen an den zugewiesenen Räumlichkeiten und dem überlassenen Zubehör dürfen nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung der Stadt Ratzeburg vorgenommen werden. Der/die Benutzer/-
in ist verpflichtet, die Stadt Ratzeburg unverzüglich von Schäden am Äußeren oder Inneren der 
Räumlichkeiten in der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten. 
 

4. Es ist verboten  
a. in der Obdachlosenunterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufzunehmen; 
b. die Obdachlosenunterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken zu benutzen; 
c. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine Aufschrift oder einen Gegenstand 

in gemeinschaftlichen Räumen, in oder an der Obdachlosenunterkunft oder auf dem 
Grundstück der Obdachlosenunterkunft anzubringen oder aufzustellen; 

d. ein Tier in der Obdachlosenunterkunft zu halten: 
e. in die Obdachlosenunterkunft „Seedorfer Straße 33“ je pro eingewiesener Person an Mobiliar 

mehr als ein Bett, einen Stuhl, einen Schrank und eine Lampe zu bringen. Ausnahmen 
bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der Stadt Ratzeburg; 

f. in der Obdachlosenunterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, 
Einstell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug abzustellen. Ausnahmen bedürfen der 
schriftlichen Erlaubnis der Stadt Ratzeburg; 



g. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in der 
Obdachlosenunterkunft vorzunehmen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der 
Stadt Ratzeburg. 
 

5. Ausnahmen können nur erteilt werden, wenn der/ die Benutzer/-in eine Erklärung abgibt, dass er 
die Haftung für alle Schäden, die durch die besondere Nutzung nach Abs. 4 Buchstaben e bis g 
verursacht werden können, ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden übernimmt und die Stadt 
Ratzeburg insofern von Schadenersatzansprüchen Dritter freistellt. 
 

6. Die Erlaubnis kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt werden. Insbesondere sind die 
Zweckbestimmungen der Obdachlosenunterkunft, die Interessen der Haus- und 
Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu beachten. 
 

7. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige Nebenbestimmungen nicht 
eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die Obdachlosenunterkunft bzw. das 
Grundstück beeinträchtigt werden. 
 

8. Bei vom Benutzer ohne Erlaubnis der Stadt Ratzeburg vorgenommenen baulichen oder sonstigen 
Veränderungen kann die Stadt Ratzeburg diese auf Kosten des Benutzers/ der Benutzerin 
beseitigen und den früheren Zustand wiederherstellen (Ersatzvornahme). 
 

9. Die Stadt Ratzeburg kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den in  
§ 1 Abs. 3 genannten Anstaltszweck zu erreichen. 
 

10. Die Beauftragten der Stadt Ratzeburg sind berechtigt, die Odachlosenunterkünfte mindestens 
einmal wöchentlich nach vorheriger Abstimmung mit dem/ der Benutzer/ Benutzerin werktags in 
der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer/ 
der Benutzerin auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Obdachlosenunterkunft ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird die 
Stadt Ratzeburg einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 
 

11. Das Hausrecht übt die/ der Bürgermeisterin/ Bürgermeister der Stadt Ratzeburg als 
Ordnungsbehörde aus. Anweisungen von Mitarbeitenden, die mit der Einweisung, Betreuung 
oder Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte bzw. der Außenflächen beauftragten 
Dienststellen, sind zu befolgen. 

 

§ 5 Lieferung von Strom 

Für eventuell in Anspruch genommene Wohnungen haben die eingewiesenen Personen die Lieferung 

von Strom jeweils selbst zu regeln, sofern getrennte Stromzähler vorhanden sind. 

 

§ 6 Instandhaltung der Obdachlosenunterkünfte 

1. Der/ die Benutzer/-in verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausreichende 
Lüftung und der Heizung der überlassenen Räumlichkeiten zu sorgen. 
 

2. Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Räumlichkeiten oder wird eine Vorkehrung zum Schutze 
dieser oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich, so hat der/ die 
Benutzer/-in dies der Stadt Ratzeburg unverzüglich mitzuteilen. 
 



4. Der/ die Benutzer/-in haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden 
Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders, wenn technische Anlagen und andere 
Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassenen Räumlichkeiten nur unzureichend 
gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt wird. Insoweit haftet der/ die Benutzer/-in auch für 
das Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit seinem Willen in der 
Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, für die der/ die Benutzer/-in haftet, kann 
die Stadt Ratzeburg auf Kosten des Benutzers beseitigen lassen. 
 

5. Der/ die Benutzer/-in ist nicht berechtigt, auftretende Mängel auf Kosten der Stadt Ratzeburg 
beheben zu lassen. 

 
 

§ 7 Hausordnungen 

1. Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksichtnahme 
verpflichtet. 
 

2. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den einzelnen Obdachlosenunterkünften kann die 
Verwaltung besondere Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der 
Gemeinschaftsanlagen und – räume bestimmt werden, erlassen. 

 
 

§ 8 Rückgabe der Obdachlosenunterkunft 

1. Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der/ die Benutzer/-in die Räumlichkeiten 
vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer selbst 
nachgemachten, sind der Stadt Ratzeburg zu übergeben. Der/ die Benutzer/-in haftet für alle 
Schäden, die der Stadt Ratzeburg oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser 
Pflicht entstehen. 
 

2. Einrichtungen, mit denen der/ die Benutzer/-in die Räumlichkeiten versehen hat, darf er 
wegnehmen, muss dann aber den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Die Stadt Ratzeburg 
kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung 
abwenden, es sei denn, dass der/ die Benutzer/-in ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme 
hat. 

 
 

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

1. Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für die von ihnen 
verursachten Schäden. 
 

2. Die Haftung der Stadt Ratzeburg, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Benutzern 
und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die 
Benutzer der Obdachlosenunterkunft bzw. deren Besucher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt 
die Stadt Ratzeburg keine Haftung. 

 
 
 
 



§ 10 Personenmehrheit der Benutzer 
 
1. Wird das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen gemeinsam begründet, haften diese für alle 

Verpflichtungen als Gesamtschuldner. Erklärungen, deren Wirkung die Personenmehrheit 
berühren, müssen von oder gegenüber allen voll geschäftsfähigen Personen abgegeben werden. 
 

2. Jede/r Benutzer/in muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines 
Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der 
Obdachlosenunterkunft aufhält, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen 
Ersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 

 
 

§ 11 Verwaltungszwang 

1) Räumt ein/-e Benutzer/-in seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige oder 
vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch 
unmittelbaren Zwang nach Maßgabe der §§ 215, 239 ff des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für 
das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG -) vom 2.6.1992 (GVOBl. S. 243) in 
der zurzeit geltenden Fassung vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft 
nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1). 
 

2) Einrichtungsgegenstände und sonstige persönliche Gegenstände werden für die Dauer von 
höchstens 3 Monaten verwahrt, soweit nicht eine sofortige Zuführung zur Abfallbeseitigung 
geboten ist. Für die Verwahrung können Verwahrgebühren erhoben werden. Nach Ablauf der Frist 
erfolgt eine dem Zustand der Gegenstände entsprechende Verwertung. 

 
 

§ 12 Benutzungsgebühr 

Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten, deren Höhe 
sich nach der hierzu erlassenen Gebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung regelt. 
 

 

§ 13 Datenverarbeitung 

1) Zur Umsetzung dieser Satzung ist die Erhebung und Verarbeitung folgender Daten der Benutzerin 
bzw. des Benutzers einer Obdachlosenunterkunft, gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz 
Schleswig-Holstein (LDSG SH) durch die Stadt Ratzeburg – Fachbereich Bürgerdienste, Fachdienst 
Soziales – zulässig:  
 
a) Name und Vornamen  
b) frühere und künftige Anschrift  
c) Geburtsdatum  

d) Geburtsort und Geburtsland  

e) Familienstand und Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen. Werden diese mit 

eingewiesen, werden deren Daten ebenfalls in diesem Umfang erhoben und gespeichert.  

f) Geschlecht  

g) Staatsangehörigkeit  



h) Ein- und Auszugsdatum  

i) Kontoverbindung  

j) Hinweise zu persönlichen Hintergründen, die zu Einweisung führen und für die Unterbringung 

von Belang sind (z. B. Ethnie und Religion, gesundheitliche Einschränkungen, ansteckende 

Erkrankungen, Nähe zu Bezugspersonen/ Verwandten) 

Neben diesen Daten können zu Kontrollzwecken weitere Daten erhoben werden, soweit es zur 

Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich ist. 

2)   Die Stadt Ratzeburg kann die in Absatz 1 genannten Daten im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren 

       für die öffentliche Sicherheit an berechtigte Dritte (z.B. Polizei und Ordnungsbehörden) gemäß   
       § 5 Landesdatenschutzgesetz (LDSG SH) weiterleiten. 
 
3)   Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten werden die Grundsätze zum Datenschutz     
       und zur Datensicherheit gemäß Artikel 5 sowie die Betroffenenrechte gemäß Artikel 12 ff. der EU    
       Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) gewahrt.  
 
4)   Der technikunterstützte Einsatz der Datenverarbeitung ist zulässig. 

 

 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße kann nach § 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieser Satzung verstößt, und zwar 

a. entgegen § 4 Abs. 1 eine Unterkunft benutzt oder die überlassenen Räume zu anderen als zu 
Wohnzwecken benutzt; 

b. entgegen § 4 Abs. 2 die zugewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör nicht pfleglich 
behandelt und instand hält; 

c. entgegen § 4 Abs. 3 seiner Unterrichtungspflicht nicht nachkommt;  
d. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe a in die Unterkünfte Dritte aufnimmt; 
e. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe c Schilder anbringt oder Gegenstände aufstellt; 
f. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe d Tiere in der Unterkunft hält; 
g. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe f Kraftfahrzeuge abstellt; 
h. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe g in der Unterkunft Veränderungen vornimmt; 
i. entgegen § 4 Abs. 10 den Beauftragten der Stadt Ratzeburg den Zutritt verwehrt; 
j. entgegen § 6 Abs. 2 seiner Mitteilungspflicht nicht nachkommt; 
k. entgegen § 8 Abs. 1 die Unterkunft nicht ordnungsgemäß räumt sowie die Schlüssel übergibt. 

 
 

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften 
vom 22. Juni 2015 außer Kraft. 

 

Ratzeburg, den XX.XX.XXXX 



 

Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
 

 

gez. Graf 



Satzung 

der Stadt Ratzeburg 

über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften 

vom 22.06.2015 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung 

vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 

des Landes Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. S. 27) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 22.06.2015 folgende 

Satzung erlassen: 

§ 1 Rechtsform / Anwendungsbereich 

1. Die Stadt Ratzeburg betreibt die Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtung in der Form 
einer unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts. 
 

2. Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der Stadt Ratzeburg 
bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. Zu den Obdachlosenunterkünften gehören zur 
Zeit insbesondere die Gemeinschaftsunterkünfte in der Seedorfer Straße 25 – 33, der Schweriner 
Straße 84, dem Seminarweg 1 und der Riemannstraße 3 in Ratzeburg. 
 

3. Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i.d.R. der vorübergehenden Unterbringung von 
Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden 
und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine 
Wohnung zu erhalten. Zugewiesene Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler 
gelten im Sinne dieser Satzung als obdachlos, sofern sie nicht im Rahmen eines 
Mietverhältnisses untergebracht sind. 
 

4. Die Stadt Ratzeburg kann, sofern dafür ein Bedürfnis besteht, weitere Unterkünfte errichten oder 
anmieten bzw. nicht mehr benötigte Unterkünfte schließen. Solange die Unterkünfte für den 
Satzungszweck genutzt werden, sind sie Teil der öffentlichen Einrichtung. 
 

§ 2 Benutzungsverhältnis 

1. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf die 
Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art 
und Größe besteht nicht. 
 

2. Alleinstehende Personen können mit anderen alleinstehenden Personen gleichen Geschlechts 
zusammen in einem Raum bzw. einer Wohnung untergebracht werden. 
 

3. Mit der Einweisung und der Benutzung wird kein privatrechtliches Mietverhältnis zur Stadt 
Ratzeburg begründet. 

 
§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 

1. Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der/die Benutzer/-in in die 
Unterkunft eingewiesen ist. Dies erfolgt i.d.R. durch schriftliche Einweisungsverfügung der/des 
Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Stadt Ratzeburg oder deren/dessen Bevollmächtigte/-n. 
 

2. Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt regelmäßig durch schriftliche Verfügung  
Stadt Ratzeburg. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der tatsächlichen Räumung 
der Unterkunft. 
 

3. Das Benutzungsverhältnis kann jederzeit widerrufen werden, wenn 
a. der Grund der Einweisung entfällt; 
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b. eine anderweitige Unterbringung (Umsetzung) aus wichtigen Gründen, die im Einzelnen 
bezeichnet werden müssen, geboten ist; 

c. der/die Benutzer/-in durch sein Verhalten dazu Anlass gibt, insbesondere wenn er gegen die 
Bestimmungen dieser Satzung verstößt. 

 
§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

 
1. Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Personen und nur zu 

Wohnzwecken benutzt werden. 
 

2. Der/die Benutzer/-in der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt dem 
überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße 
Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen 
worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeprotokoll aufzunehmen und vom Zugewiesenen 
zu unterschreiben. 
 

3. Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zubehör dürfen nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der Stadt Ratzeburg vorgenommen werden. Der/die Benutzer/-in ist 
verpflichtet, die Stadt Ratzeburg unverzüglich von Schäden am Äußeren oder Inneren der Räume 
in der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten. 
 

4. Es ist verboten  
a. in der Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufzunehmen; 
b. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken zu benutzen; 
c. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine Aufschrift oder einen Gegenstand in 

gemeinschaftlichen Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf dem Grundstück der 
Unterkunft anzubringen oder aufzustellen; 

d. ein Tier in der Unterkunft zu halten: 
e. in die Unterkunft pro eingewiesener Person an Mobiliar mehr als ein Bett, einen Stuhl, einen 

Schrank und eine Lampe zu bringen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der 
Stadt Ratzeburg; 

f. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, Einstell- oder 
Abstellplätze ein Kraftfahrzeug abzustellen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Erlaubnis 
der stadt Ratzeburg; 

g. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in der Unterkunft 
vorzunehmen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der Stadt Ratzeburg. 
 

5. Ausnahmen können nur erteilt werden, wenn der/die Benutzer/-in eine Erklärung abgibt, dass er 
die Haftung für alle Schäden, die durch die besondere Nutzung nach Abs. 4 Buchstaben e bis g 
verursacht werden können, ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden übernimmt und die Stadt 
Ratzeburg insofern von Schadenersatzansprüchen Dritter freistellt. 
 

6. Die Erlaubnis kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt werden. Insbesondere sind die 
Zweckbestimmungen der Unterkunft, die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft sowie die 
Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu beachten. 
 

7. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige Nebenbestimmungen nicht 
eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. das Grundstück 
beeinträchtigt werden. 
 

8. Bei vom Benutzer ohne Erlaubnis der Stadt Ratzeburg vorgenommenen baulichen oder 
sonstigen Veränderungen kann die Stadt Ratzeburg diese auf Kosten des Benutzers/der 
Benutzerin beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen (Ersatzvornahme). 
 

9. Die Stadt Ratzeburg kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den in § 1 
Abs. 3 genannten Anstaltszweck zu erreichen. 
 

10. Die Beauftragten der Stadt Ratzeburg sind berechtigt, die Unterkünfte mindestens einmal 
wöchentlich nach vorheriger Abstimmung mit dem/der Benutzer/Benutzerin werktags in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer/der 
Benutzerin auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne 



Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt Ratzeburg einen 
Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 
 

11. Das Hausrecht übt die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Ratzeburg als 
Ordnungsbehörde aus. Anweisungen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der mit der Einweisung, 
Betreuung oder Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte bzw. der Außenflächen beauftragten 
Dienststellen sind zu befolgen. 

 

§ 5 Lieferung von Strom 

Für eventuell in Anspruch genommene Wohnungen haben die eingewiesenen Personen die Lieferung 

von Strom jeweils selbst zu regeln, sofern getrennte Stromzähler vorhanden sind. 

§ 6 Instandhaltung der Unterkünfte 

1. Der/die Benutzer/-in verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausreichende Lüftung 
und der Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 
 

2. Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung zum Schutze dieser 
oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich, so hat der/die 
Benutzer/-in dies der Stadt Ratzeburg unverzüglich mitzuteilen. 
 

4. Der/die Benutzer/-in haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden 
Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen und andere 
Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unterkunft nur unzureichend gelüftet, 
geheizt oder gegen Frost geschützt wird. Insoweit haftet der/die Benutzer/-in auch für das 
Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit seinem Willen in der Unterkunft 
aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, für die der/die Benutzer/-in haftet, kann die Stadt 
Ratzeburg auf Kosten des Benutzers beseitigen lassen. 
 

5. Der/die Benutzer/-in ist nicht berechtigt, auftretende Mängel auf Kosten der Stadt Ratzeburg 
beheben zu lassen. 

 
§ 7 Hausordnungen 

1. Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksichtnahme 
verpflichtet. 
 

2. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft kann die Verwaltung besondere 
Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der Gemeinschaftsanlagen und – räume 
bestimmt werden, erlassen. 

 
§ 8 Rückgabe der Unterkunft 

1. Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der/die Benutzer/-in die Unterkunft vollständig 
geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer selbst 
nachgemachten, sind der Stadt Ratzeburg zu übergeben. Der/die Benutzer/-in haftet für alle 
Schäden, die der Stadt Ratzeburg oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung 
dieser Pflicht entstehen. 
 

2. Einrichtungen, mit denen der/die Benutzer/-in die Unterkunft versehen hat, darf er wegnehmen, 
muss dann aber den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Die Stadt Ratzeburg kann die 
Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, 
es sei denn, dass der/die Benutzer/-in ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat. 

 
§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

1. Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für die von ihnen 
verursachten Schäden. 
 



2. Die Haftung der Stadt Ratzeburg, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Benutzern 
und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die 
Benutzer der Unterkunft bzw. deren Besucher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt 
Ratzeburg keine Haftung. 

 
§ 10 Personenmehrheit der Benutzer 

 
1. Wird das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen gemeinsam begründet, haften diese für 

alle Verpflichtungen als Gesamtschuldner. Erklärungen, deren Wirkung die Personenmehrheit 
berühren, müssen von oder gegenüber allen voll geschäftsfähigen Personen abgegeben werden. 
 

2. Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder im dem Verhalten eines Haushalts-
angehörigen oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das 
Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten 
lassen. 

 
§ 11 Verwaltungszwang 

1. Räumt ein/-e Benutzer/-in seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige oder 
vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch 
unmittelbaren Zwang nach Maßgabe der §§ 215, 239 ff des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für 
das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG -) vom 2.6.1992              
(GVOBl. S. 243) in der z.Zt. geltenden Fassung vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung 
der Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung         
(§ 3 Abs. 2 Satz 1). 
 

2. Einrichtungsgegenstände und sonstige persönliche Gegenstände werden für die Dauer von 
höchstens 3 Monaten verwahrt, soweit nicht eine sofortige Zuführung zur Abfallbeseitigung 
geboten ist. Für die Verwahrung können Verwahrgebühren erhoben werden. Nach Ablauf der Frist 
erfolgt eine dem Zustand der Gegenstände entsprechende Verwertung. 

 
§ 12 Benutzungsgebühr 

Für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten, deren Höhe 
sich nach der hierzu erlassenen Gebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung regelt. 
 

§ 13 Datenverarbeitung 

1. Zur Einweisung des Obdachlosen werden durch die Stadt Ratzeburg im Rahmen dieser Satzung 
folgende Daten des Obdachlosen erhoben und gespeichert: 
a. Name, 
b. Vorname, 
c. Geburtsdatum und 
d. Anschrift. 

 
2. Die Stadt Ratzeburg kann diese Daten im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit an berechtigte Dritte (z.B. Polizei und Ordnungsbehörden) weiterleiten. 
 

3. Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des Schleswig-
Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutz-
gesetz - LDSG -) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße kann nach § 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieser Satzung verstößt, und zwar 
a. entgegen § 4 Abs. 1 eine Unterkunft benutzt oder die überlassenen Räume zu anderen als zu 

Wohnzwecken benutzt; 
b. entgegen § 4 Abs. 2 die zugewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör nicht pfleglich 

behandelt und instand hält; 
c. entgegen § 4 Abs. 3 seiner Unterrichtungspflicht nicht nachkommt;  
d. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe a in die Unterkünfte Dritte aufnimmt; 



e. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe c Schilder anbringt oder Gegenstände aufstellt; 
f. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe d Tiere in der Unterkunft hält; 
g. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe e Kraftfahrzeuge abstellt; 
h. entgegen § 4 Abs. 4 Buchstabe f in der Unterkunft Veränderungen vornimmt; 
i. entgegen § 4 Abs. 10 den Beauftragten der Stadt Ratzeburg den Zutritt verwehrt; 
j. entgegen § 6 Abs. 2 seiner Mitteilungspflicht nicht nachkommt; 
k. entgegen § 8 Abs. 1 die Unterkunft nicht ordnungsgemäß räumt sowie die Schlüssel übergibt. 

 
§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften 
vom 23. Dezember 1963 außer Kraft. 

 

Ratzeburg, den 08.07.2015 

 

Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
 

 

gez. Voß 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 23.05.2024 
 SR/BeVoSr/975/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

Hauptausschuss 03.06.2024 Ö 

Stadtvertretung 17.06.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   FB/Aktenzeichen:  
 
 

Angelegenheiten der Diakonie; hier: Leistung von über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 GO 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung 
beschließt, der überplanmäßigen Ausgabe auf dem Produktsachkonto 
366010.531700.04 in Höhe von 50.214,78 € zuzustimmen.  
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Colell, Maren am 21.05.2024 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit dem öffentl. -rechtl. Vertrag zwischen der Diakonie und der Stadt Ratzeburg 
wurde die offene und interkulturelle Jugendarbeit der Stadt Ratzeburg den 
Jugendzentren „Gleis 21“ und „Stellwerk“ übertragen. 
Die Stadt stellt der Diakonie für die Personal- und Sachkosten einen Zuschuss mit 
dem max. Betrag von 139.900,00 € zur Verfügung. Beantragt die Diakonie gem. § 4 
(1) des Vertrages aufgrund weiterer Mehrkosten in diesem Bereich und mangels der 
Möglichkeit der Drittfinanzierung eine Erstattung der in Rede stehenden Kosten, sind 
diese zunächst vom Kuratorium vorbereitend zu beraten.  
Am 25.04.2024 hat das Kuratorium in seiner Sitzung die Kosten geprüft und 
empfiehlt einstimmig, dem Antrag der Diakonie auf Kostenerstattung von 50.214,78 € 
stattzugeben. 
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Seite 2 von 2                                                                                                     zur Vorlage vom 23.05.24 

 
 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:   
Die Mehrkosten in Höhe von 50.214,78 € werden durch Gewerbesteuereinnahmen 
(Produktsachkonto 611010.401300.02 gedeckt.  
  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 22.05.2024 
 SR/BeVoSr/988/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

Hauptausschuss 03.06.2024 Ö 

Stadtvertretung 17.06.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   FB/Aktenzeichen:  
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Bildung 
eines Beirates für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt Ratzeburg 
 
Zielsetzung:  
 
Erweiterung des Inklusionsbeirates um zwei Mitglieder aus dem Amtsbereich 
des Amtes Lauenburgische Seen  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport, der Hauptausschuss empfiehlt 
der Stadtvertretung, die Satzung über die Bildung eines Beirates für die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt 
Ratzeburg unter § 4 »Zusammensetzung und Bestellung des 
Inklusionsbeirates« und § 9 » Finanzbedarf/Raumbedarf/Entschädigungen« wie 
folgt zu ändern:  
 

§ 4  
»Zusammensetzung und Bestellung des Inklusionsbeirates« 

 
NEU (10)      Das Amt Lauenburgische Seen ist eingeladen, zwei Personen gemäß 

Ziffer 3 aus dem Amtsbereich als vollwertige Mitglieder für den 
Inklusionsbeirat der Stadt Ratzeburg zu benennen, die die Interessen 
und Perspektiven der umliegenden Amtsgemeinden einbringen. Der 
Amtsausschuss entscheidet über die Entsendung. Es gelten alle 
Bestimmungen des § 4.  

 
§ 9  

Finanzbedarf/Raumbedarf/Entschädigungen 

NEU (4)        Das Amt Lauenburgische Seen unterstützt die Arbeit des 
Inklusionsbeirates aktiv und beteiligt sich entsprechend an denen in den 
§§ 1 – 3 aufgezählten Haushalts-, Sach- und 
Entschädigungsleistungen.  
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___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Wannags, Frauke am 21.05.2024 
 

 
Sachverhalt: 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Es entstehen keine weiteren Verpflichtungen für den städtischen Haushalt. Es wird 
eine Kostenvereinbarung mit dem Amt Lauenburgische Seen erarbeitet.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage 1: Aktuelle Satzung über die Bildung eines Beirates für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt Ratzeburg 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



Satzung  

über die Bildung eines Beirates für die Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt Ratzeburg  

Aufgrund der §§ 4, 47d und 47e der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in 

der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung 

vom 18.03.2024 folgende Satzung zur Bildung eines Beirates für die Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) erlassen: 

§ 1  

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) 

(1) Stadtvertretung und Verwaltung der Stadt Ratzeburg sind im Sinne der 

Zielsetzungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention), des 

Bundesgesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) und 

des Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in 

Schleswig-Holstein (Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG) vom           

29. März 2022 entschlossen, die Wahrung der Belange von Menschen mit 

Behinderungen in der Stadt Ratzeburg durch die Bestimmungen dieser Satzung 

sicherzustellen.  
 

Darüber hinaus werden Stadtvertretung und Verwaltung darauf hinwirken, die 

Entwicklung der Stadt Ratzeburg zu einer behindertenfreundlichen und 

barrierefreien Stadt im Sinne des § 1 Abs. 2 LBGG zu ermöglichen und zu fördern. 

(2) Mit dem Ziel der Verwirklichung einer umfassenden Teilhabe, Gleichstellung und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen sowie zur Wahrnehmung 

der Interessen der behinderten Einwohnerinnen und Einwohnern, die 

körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, wird ein 

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) 

gebildet. 

(3) Der Inklusionsbeirat arbeitet unabhängig und parteipolitisch neutral. Er 

unterliegt nicht Weisungen von Verbänden, Institutionen und der Stadt 

Ratzeburg. 
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§ 2  

Aufgaben  

(1) Dem Inklusionsbeirat wird die Aufgabe übertragen, die Belange von Menschen 

mit Behinderungen und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, zu 

wahren und durchzusetzen. Dies umfasst gleichermaßen Menschen, die 

dauerhaft behindert sind, die aufgrund einer chronischen Erkrankung zeitweise 

beeinträchtigt sind oder die von einer Behinderung akut bedroht sind. Er regt 

Maßnahmen an, die darauf gerichtet sind, Benachteiligungen von Menschen mit 

Behinderungen abzubauen oder deren Entstehen entgegenzuwirken. Er ist 

Ansprechpartner für die städtischen Dienststellen, in allen Angelegenheiten, die 

Menschen mit Behinderungen betreffen.  

(2) Der Inklusionsbeirat achtet auf die Einhaltung der Vorschriften der 

Behindertengleichstellungsgesetze sowie anderer Vorschriften, die darauf 

gerichtet sind, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der 

Gesellschaft zu verwirklichen. 

(3) Der Inklusionsbeirat ist der Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, 

Vereine, Selbsthilfegruppen und Institutionen in Fragen von Inklusion und 

Barrierefreiheit.  

(4) Der Inklusionsbeirat wirbt um Solidarität und Verständnis für die Situation und 

besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in allen Teilen der 

Gesellschaft. Seine Initiativen zielen darauf, in der Öffentlichkeit Bewusstsein für 

Menschen mit Behinderungen zu schaffen und Barrieren abzubauen oder deren 

Entstehen entgegenzuwirken. 

(5) Der Inklusionsbeirat pflegt einen Erfahrungsaustausch mit entsprechenden 

Gremien auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. 

§ 3  

Rechte und Pflichten 

(1) Die Stadtvertretung und deren Ausschüsse hören den Inklusionsbeirat zu 

solchen Tagesordnungspunkten grundsätzlich an, die die Anliegen von 

Menschen mit Behinderungen der Stadt Ratzeburg betreffen.  

(2) Dem Inklusionsbeirat sind die Einladungen sowie die Vorlagen zu 

Tagesordnungspunkten, die Menschen mit Behinderungen betreffen, 

termingerecht zuzustellen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften, insbesondere 

des Datenschutzes, entgegenstehen.  



(3) Der Inklusionsbeirat kann an die Stadtvertretung und deren Ausschüsse in 

Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderungen betreffen, Anträge stellen. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Inklusionsbeirates oder ein von ihr oder ihm 

beauftragtes Mitglied des Inklusionsbeirates kann nach dessen Beschlussfassung 

an den Sitzungen der Stadtvertretung und deren Ausschüsse in 

Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderungen betreffen, teilnehmen, das 

Wort verlangen und Anträge stellen. 

(5) Der Inklusionsbeirat berät die Stadtvertretung und Verwaltung bei der 

Umsetzung und Fortschreibung des ̍ Aktionsplans Inklusionˈ der Stadt Ratzeburg. 

(6) Bei anstehenden Planungen und Vorhaben, die die Belange von Menschen mit 

Behinderungen in der Stadt Ratzeburg berühren könnten, ist der Inklusionsbeirat 

hierüber rechtzeitig zu informieren und zu beteiligen.  

(7) Alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Ratzeburg haben den 

Inklusionsbeirat in seiner Arbeit in vollem Umfang zu unterstützen. 

(8) Die Inklusionsbeirat erstattet dem Ausschuss für Schule, Jugend und Sport 

einmal jährlich einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeiten. 

§ 4 

Zusammensetzung und Bestellung des Inklusionsbeirates 

(1) Der Inklusionsbeirat besteht aus höchstens 5 durch die Stadtvertretung 

bestellten Mitgliedern, die für 3 Jahre bestellt werden. Der Inklusionsbeirat 

kommt zustande, wenn mindestens 3 Mitglieder gewählt worden sind. Es wird 

eine angemessene Berücksichtigung aller Geschlechter angestrebt.  

(2) Die Stadt Ratzeburg ruft interessierte Personen durch öffentliche 

Bekanntmachung im Ratzeburger Markt und die Presseberichterstattung auf, 

sich um einen Platz im Inklusionsbeirat zu bewerben. Die Bewerbung soll Namen 

und Adresse sowie auch eine kurze Darstellung der persönlichen Motivation für 

die Mitwirkung im Inklusionsbeirat beinhalten.  

(3) Für die Mitgliedschaft im Inklusionsbeirat können sich alle Personen bewerben, 

die mindestens 16 Jahre alt sind, während der Tätigkeit im Beirat ihre 

Hauptwohnung in Ratzeburg haben und eine amtlich anerkannte Behinderung 

mit einem Grad der Behinderung von mindestens 20 nachweisen. 

 



Bewerben können sich auch: 

- in Ratzeburg mit Hauptwohnung lebende Vertrauenspersonen, welche 

einen Menschen mit Behinderung als Familienmitglied oder ehrenamtlich 

betreuen 

- fachkundige Personen mit einschlägiger Erfahrung in Angelegenheiten des 

Behindertenrechts oder in Fragen von Inklusion und Barrierefreiheit, die 

einen Bezug zur Stadt Ratzeburg nachweisen können.  

 

(4) Mitglieder der Stadtvertretung, bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung können nicht bestellt 

werden.  

(5) Der Hauptausschuss erarbeitet nach Anhörung der Bewerberinnen und 

Bewerber einen Vorschlag für die Bestellung des Inklusionsbeirates durch die 

Stadtvertretung und schlägt auch Personen vor, die bei dem Ausscheiden eines 

Mitgliedes aus dem Inklusionsbeirat nachrücken können und zwar in der 

Reihenfolge der beschlossenen Liste.  

(6) Die Stadtvertretung bestellt die Mitglieder des Inklusionsbeirates und die 

Nachrückenden gemäß Vorschlag des Hauptausschusses nach Ziffer 5.  

(7) Spätestens einen Monat nach der Bestellung tritt der Inklusionsbeirat zu seiner 

konstituierenden Sitzung zusammen. Er wird durch die Bürgermeisterin/den 

Bürgermeister einberufen, die bzw. der auch die Wahl der oder des Vorsitzenden 

leitet. 

(8) Sollte im Verlauf einer Amtszeit ein Mitglied des Inklusionsbeirates ausscheiden 

und keine Personen als Nachrückende vorhanden sein, kann auf Vorschlag des 

Inklusionsbeirates ein neues Mitglied für die verbleibende Amtszeit durch den 

Hauptausschuss berufen werden, um die Arbeitsfähigkeit des Inklusionsbeirates 

zu gewährleisten.  

(9) Der Inklusionsbeirat hat das Recht, bis zu drei Mitglieder entsprechend der unter 

§ 4 genannten Personengruppen in den Inklusionsbeirat zu kooptieren. Diese 

Kooptierung soll Menschen, die Interesse an einer Mitwirkung im 

Inklusionsbeirat haben, die Möglichkeit geben, erste Einblicke in die Arbeit des 

Inklusionsbeirat zu bekommen.  

 



Interessierte Personen müssen sich für eine Kooption im Inklusionsbeirat textlich 

beim Vorstand des Inklusionsbeirates bewerben. Der Inklusionsbeirat 

entscheidet mehrheitlich über die Aufnahme von kooptierten Mitgliedern in den 

Inklusionsbeirat. 

Die kooptierten Mitglieder werden zu den Sitzungen eingeladen und haben 

Rederecht, aber kein Stimm- und Antragsrecht im Inklusionsbeirat.  

Kooptierte Mitglieder des Inklusionsbeirates erhalten kein Sitzungsgeld nach 

Maßgabe der Satzung der Stadt Ratzeburg über Entschädigungen in 

kommunalen Ehrenämtern in der jeweiligen gültigen Fassung. 

§ 5  

Vorstand 

(1) Der Inklusionsbeirat wählt im Rahmen der konstituierenden Sitzung aus seiner 

Mitte einen Vorstand. 

(2) Der Vorstand besteht aus - der/dem Vorsitzenden - der/dem 1. stv. Vorsitzenden 

- dem/der Schriftführer(in). 

(3) Der Vorstand führt die Beschlüsse des Inklusionsbeirates aus und kann in 

wichtigen und grundlegenden Angelegenheiten nur dann selbständig tätig 

werden, wenn aus zeitlichen Gründen das Einberufen des Inklusionsbeirates 

nicht möglich ist (Eilentscheidung). 

(4) Der Vorstand vertritt den Inklusionsbeirat nach außen durch seine Vorsitzende 

oder seinen Vorsitzenden. 

(5) Mitglieder des Vorstandes können aus besonderen Gründen mit 2/3 Mehrheit 

der Beiratsmitglieder abberufen werden.  

§ 6  

Einberufung des Inklusionsbeirates 

(1) Der Inklusionsbeirat tritt nach Bedarf oder auf Antrag von mindestens drei 

Beiratsmitgliedern zusammen. Zu einer Sitzung des Inklusionsbeirates ist mit 

einer Frist von 14 Tagen einzuladen; die Einladung ist zu veröffentlichen.  

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident sowie die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister sind berechtigt, an den Sitzungen des Inklusionsbeirates 

teilzunehmen. Ihnen ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu 

den Tagesordnungspunkten Anträge stellen. Sie oder er kann sich vertreten 

lassen.  



(3) Die Sitzungen des Inklusionsbeirates sind öffentlich. § 46 Absatz 7 der 

Gemeindeordnung gilt entsprechend. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit 

beschließt der Inklusionsbeirat im Einzelfall. Antragsberechtigt sind alle 

Mitglieder des Inklusionsbeirates. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 

der Beiratsmitglieder.  

§ 7 

Beschlussfassung 

(1) Der Inklusionsbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Mitglieder anwesend ist.  

(2) Alle Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse nach § 5 Absatz 5 und § 6 Absatz 

3 Satz 2 dieser Satzung werden mit Stimmenmehrheit gefasst.  

§ 8  

Geschäftsordnung 

(1) Der Inklusionsbeirat kann sich zur Regelung seiner inneren Angelegenheiten 

eine Geschäftsordnung geben, soweit die Gemeindeordnung, die Hauptsatzung 

der Stadt Ratzeburg, diese Satzung oder die Geschäftsordnung der 

Stadtvertretung keine Regelungen enthalten. 

(2) Die Geschäftsordnung bedarf entsprechend des § 46 Absatz 11 der 

Gemeindeordnung der Zustimmung durch die Stadtvertretung.  

§ 9  

Finanzbedarf/Raumbedarf/Entschädigungen 

(1) Die Stadt Ratzeburg stellt dem Inklusionsbeirat zur Deckung der 

Geschäftsbedürfnisse und der Öffentlichkeitsarbeit Haushaltsmittel zur 

Verfügung. 

(2) Räume für Sitzungen des Inklusionsbeirates, des Vorstandes und für 

Sprechstunden werden von der Stadt Ratzeburg unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt.  

(3) Die Mitglieder des Inklusionsbeirates erhalten nach Maßgabe der Satzung der 

Stadt Ratzeburg über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern in der 

jeweils gültigen Fassung ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes nach der 

Landesverordnung über die Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung.  

 



§ 10  

Versicherungsschutz 

(1) Für die Mitglieder des Inklusionsbeirates besteht Versicherungsschutz bei der 

Unfallkasse Schleswig-Holstein (gesetzlicher Unfallschutz) und beim 

Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein (Haftpflichtdeckungs-

schutz) 

§11  

Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und wird 

erstmalig für den im Jahr 2024 zu bestellenden Inklusionsbeirat angewendet. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  

 

Ratzeburg, 19.03.2024  

 

gez. 

Eckhard Graf 

Bürgermeister 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 22.05.2024 
 SR/BerVoSr/591/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   Martin Gutzeit  FB/Az:  
 
 

Wohlfahrtsverbände; hier: Vorstellungs der Alkohol- und 
Drogenberatung gGmbH 
 

Zusammenfassung: 
Vorstellung der Alkohol- und Drogenberatung gGmbH.  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Colell, Maren am 21.05.2024 
 

 

Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des ASJS vom 09.11.2023 ging es in TOP 16 um die Gewährung von 
Zuschüssen für das Jahr 2024 zur Förderung der Wohlfahrtshilfe. Die Stadt Ratzeburg 
unterstützt seit geraumer Zeit Wohlfahrtsverbände in finanzieller Art. Ein Antragsteller, die 
Alkohol- und Drogenberatung gGmbH wird ebenso seit vielen Jahren unterstützt und wird 
sich nun dem Gremium vorstellen. 
   
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 23.05.2024 
 SR/BeVoSr/006/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

Hauptausschuss 03.06.2024 Ö 

Stadtvertretung 17.06.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in: Martin Gutzeit  FB/Aktenzeichen:  
 
 

Wohlfahrtsverbände; hier: Unterstützung für den 
Förderverein Hospiz Mölln e. V. 
 
Zielsetzung: 
Förderung des Fördervereins Hospiz Mölln e.V. für den Betrieb eines teilstationären 
Hospizes für die Menschen im Kreis Herzogtum-Lauenburg. 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung 
beschließt, 
die finanzielle Förderung des Fördervereins Hospiz Mölln e.V. in Höhe von 
jährlich 2.500,00 € für die Dauer von 3 Jahren.  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 23.05.2024 
Colell, Maren am 23.05.2024 
 

 
Sachverhalt: 
Der Förderverein Hospiz Mölln e.V. plant den Betriebsbeginn für ein teilstationäres 
Hospiz im Herbst 2024. 
 
Hierzu können Räume im ehemaligen Krankenhaus in Mölln vom DRK angemietet 
werden. Zusätzlich ist die Gründung einer gemeinnützigen GmbH in Vorbereitung. 
Als Gesellschafter sollen „das Netzwerk Palliative Care e.V. im Kreis Herzogtum 
Lauenburg e.V.", die „Hospizgruppe Ratzeburg, Mölln und Umgebung e.V." und „der 
Förderverein Hospiz Mölln e.V. - Ein Hospiz für den Nordkreis" fungieren.  
Laut dem Förderverein Hospiz Mölln e.V. laufen die Verhandlungen mit den 
Krankenkassen und weiteren Stellen auf Hochtouren.  
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Das teilstationäre Hospiz soll für die Menschen im Kreis Herzogtum-Lauenburg zur 
Verfügung stehen und durch den Förderverein aufgebaut und später im laufenden 
Betrieb finanziell und ideell begleitet werden. Zusätzlichen werden professionelle und 
ehrenamtliche Helfer aus- und weitergebildet sowie Angehörige und Betroffene 
beraten und unterstützt.  
Der Förderverein Hospiz Mölln e.V. bittet um Förderung des Projektes mit einem 
Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € jährlich für die Dauer von drei Jahren. Die 
Förderung würde für die Mietzahlungen der Räumlichkeiten genutzt werden. 
 
Für Fragen wird der Förderverein Hospiz Mölln e.V. in der Sitzung anwesend sein 
und zur Verfügung stehen.   
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
2.500 € pro Jahr, die für das Haushaltsjahr 2024 im Rahmen der (Nachtrags-) 
Haushaltsberatungen einzuwerben wären.  
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 – 2028 
 Datum: 22.05.2024 
 SR/BerVoSr/592/2024 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.05.2024 Ö 

 
 
Verfasser/in:   Martin Gutzeit  FB/Az:  
 
 

Seniorenbeirat; hier: Errichtung einer Querungshilfe auf 
der Bundesstraße 208 (Schweriner Straße) 
 

Zusammenfassung: 
Der Seniorenbeirat hatte über den ASJS nach  einstimmigen Beschluss des Planungs-, Bau- 
und Umweltausschusses am 23.05.2022 einen Antrag an den zuständigen 
Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBVSH) 
zur Errichtung einer Querungshilfe auf der Bundesstraße 208 gestellt. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, beim LBVSH sowie beim Ministerium den Sachstand zur Ermöglichung einer 
Querungshilfe zu erfragen.  
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 22.05.2024 
Colell, Maren am 21.05.2024 
 

 

Sachverhalt: 
Die Errichtung einer Querungshilfe in der Schweriner Straße/Höhe Raiffeisenmarkt liegt 
überwiegend in Zuständigkeit des LBVSH, da es sich um eine Bundesstraße und zudem um 
Bereiche außerhalb der Ortsdurchfahrt handelt. 
 
Derzeit liegt die Aufgabe beim, der im Auftrag der Die Verkehrsaufsicht des Kreises 
beauftragte den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, eine Verkehrszählung an der in 
Rede stehenden Stelle durchzuführen. Seit einer Begehung im November 2023 ist laut dem 
Seniorenbeirat bisher keine Zählung erfolgt. 
 
Der Seniorenbeirat möchte in der Sitzung des ASJS zum jüngsten Sachstand berichten. 
  
 
 

Mitgezeichnet haben: 
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Morgens  rot: die Schüler Südlich der Schweriner Straße queren die Bundessstraße um zur 
Bushaltestelle Tannenweg zu kommen.

Mittags grün: die Schüler nördlich der Schweriner Straße queren die Bundesstraße um von der 
Bushaltestelle Tannenweg nach Hause zu kommen.

Anmerkung hierzu: eine Nachbarin hat ihrem Sohn verboten, dort auszusteigen. Er musste immer 
bis Ziethen Friedhof fahren, weil es ungefährlicher ist , dort die Landstraße zu überqueren. von dort 
aus hatte er dann noch einen längeren Fußweg über den Mühlenweg und die Ziethener Straße 
zurück bis nach Ratzeburg.
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Im Bereich des Raiffeisencenters hat eine Entwicklung stattgefunden.
es gibt mehrere Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr.
Es gibt inzwischen noch mehr Gebäude als auf dieser Aufnahme zu sehen.

Die Post muss aufgesucht werden, um Pakete abzuholen. Hier kann nicht auf einen anderen 
Paketdienst ausgewichen werden.

Es gibt die Filiale der Raiffeisenbank.
Diese hat nach dem Schließen der Postbank auf der Insel sehr viele , überwiegende ältere 
Menschen, als neue Kunden erhalten, da diese weniger Internetbanking machen, sondern mehr Wert
auf Beratung und Hilfe vor Ort legen und darauf angewiesen sind.

Es gibt eine Tierarztpraxis.

Es gibt eine Krankengymnastikpraxis. Menschen, die solche Praxen aufsuchen, sind 
erfahrungsgemäß auch nicht immer so gut zu Fuß und oft auch nicht in der Lage, mit einem Auto zu
fahren.

Um die Ecke in der Kösliner Straße gibt es ein Sportstudio, welches Kurse für Kinder und 
Jugendliche anbietet.

Alle diese Menschen möchten die Bundesstraße heil überqueren.



FGSV Verlag, Köln 
Anhang zur FGSV 288: EFA, Ausgabe 2002
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